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§ 1 
Ersatz des Verdienstausfalles 

 
(1) Mitglieder der Stadtverordnetenversamm-

lung, des Magistrates, der Ortsbeiräte und 
andere ehrenamtlich Tätige erhalten, 
wenn ihnen nachweisbar ein Ver-
dienstausfall entstehen kann, zur pau-
schalen Abgeltung ihrer Ansprüche einen 
Betrag von 15,-- € pro Sitzung der Stadt-
verordnetenversammlung, des Magistra-
tes, der Ortsbeiräte oder des Gremiums, 
dem sie als Mitglied oder kraft Satzung 
oder Gesetzes angehören oder in das sie 
als Vertreterin oder Vertreter der Stadt 
entsandt worden sind. Den erforderlichen 
Nachweis der Möglichkeit der Entstehung 
eines Verdienstausfalles für Zeiten, in de-
nen entschädigungspflichtige Sitzungen 
durchgeführt werden, haben die ehren-
amtlichen Tätigen zu Beginn der Wahlzeit 
der Stadtverordnetensammlung gegen-
über der oder dem Vorsitzenden der 
Stadtverordnetenversammlung zu führen. 
Sie sind verpflichtet, diesen Nachweis zu 
Beginn eines jeden Kalenderjahres erneut 
zu führen und spätere Änderungen unver-
züglich anzuzeigen. 

 
(2) Hausfrauen und Hausmänner erhalten 

den Durchschnittssatz ohne Nachweis für 
Sitzungen im Sinne des § 1 Abs. 1 Satz 1, 
die vor 20.00 Uhr stattfinden. Um den 
Durchschnittssatz zu erhalten, zeigen die 
Hausfrauen und Hausmänner ihre Tätig-
keit zu Beginn der Wahlzeit der oder dem 
Vorsitzenden der Stadtverordnetenver-
sammlung an. Im Übrigen gilt Abs. 1 Satz 
3 entsprechend. 

 
Als Hausfrauen und Hausmänner im Sin-
ne dieser Satzung gelten nur Personen 
ohne eigenes oder mit einem geringfügi-
gen Einkommen aus stundenweiser Er-
werbstätigkeit, die den ehelichen, eheähn-
lichen oder eigenen Hausstand führen.  

 
 
 

Ein geringfügiges Einkommen ist nur dann 
anzunehmen, wenn die zeitliche Inan-

spruchnahme durch die Erwerbstätigkeit 
weniger als einen halben Tag ausmacht. 

 
(3) Auf Antrag ist anstelle des Durchschnitts-

satzes nach Abs. 1 der tatsächlich ent-
standene und nachgewiesene Ver-
dienstausfall zu ersetzen.  

 
Das gilt auch für erforderliche Aufwen-
dungen, die wegen Inanspruchnahme ei-
ner Ersatzkraft zur Betreuung von Kin-
dern, Alten, Kranken und Behinderten 
entstehen. 

 
§ 2 

Fahrtkosten 

 
(1) Ehrenamtlich Tätige haben Anspruch auf 

Ersatz ihrer tatsächlich entstandenen und 
nachgewiesenen Fahrtkosten für die Teil-
nahme und unmittelbare Vorbereitung von 
Sitzungen der Stadtverordneten, des Ma-
gistrats, des Ortsbeirats oder des Gremi-
ums, dem sie als Mitglied oder Kraft Ge-
setzes, Satzung oder Geschäftsordnung 
angehören oder in das sie als Vertreterin 
oder Vertreter der Stadt entsandt worden 
sind. Bei Benutzung eines Kraftfahrzeu-
ges bemisst sich der Ersatz der Fahrtkos-
ten nach den Sätzen des Hess. Reisekos-
tengesetzes für die Benutzung eines pri-
vaten Kraftfahrzeugs. 

 
(2) Erstattungsfähige Fahrtkosten sind grund-

sätzlich die Kosten für Fahrten vom 
Wohnort zum Sitzungsort. Ist ausnahms-
weise eine Anreise von einem anderen 
Ort als dem Wohnort erforderlich, werden 
die Fahrtkosten nur ersetzt, soweit sie ver-
hältnismäßig sind und die Notwendigkeit 
zur Teilnahme an der Sitzung bestand. 
Dies gilt auch für Fahrten zu anderen Ver-
anstaltungen. 

 
 

§ 3 
Aufwandsentschädigungen 

 
(1) Ehrenamtlich Tätige erhalten neben dem 

Ersatz des Verdienstausfalles und der 

 
   Entschädigungssatzung 
    
   der Stadt Hofgeismar 
   im Landkreis Kassel 
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Fahrtkosten eine jährliche Aufwandsent-
schädigung für die Teilnahme an den Sit-
zungen der städt. Gremien, denen sie als 
Mitglied oder kraft Gesetzes mit beraten-
der Stimme angehören. 

 
- Mitglieder der Stadtverordnetenversammlung 

€ 480,00 
 
- Mitglieder der Ortsbeiräte u. den in den Stadt-

teilen wohnenden Mitgliedern der Stadtver-
ordnetenversammlung u. des Magistrats 

€ 60,00 
- Ehrenamtliche Stadträte / Stadträtinnen 

€ 1.230,00 
 
(2) Sonstigen ehrenamtlich Tätigen wird ne-

ben dem Ersatz des Verdienstausfalles 
und der Fahrtkosten für die Teilnahme an 
Sitzungen der städt. Gremien folgende 
Aufwandsentschädigung pro Sitzung ge-
währt: 

 
- Zu Beratungen der Ausschüsse zugezoge-

ne Vertreter von Bevölkerungsgruppen, 
Vertreter von Kinder- oder Jugendinitiati-
ven, zugezogene Sachverständige, sach-
kundige Einwohner als Mitglieder einer 
Kommission 

€ 15,00 
 
- Städtische Bedienstete als Schriftführer in 

den städtischen Gremien erhalten Frei-
zeitausgleich im Verhältnis 1:1 und eine 
Aufwandsentschädigung je Sitzung für: 
 
- Stadtverordnetenversammlung  60,00 € 
- Ausschüsse            60,00 € 
- Ältestenrat, Ortsbeirat,  
  Kommissionen und Magistrat     30,00 € 

. 
 
(3) Neben der Aufwandsentschädigung nach 

Abs. 1 wird für die Wahrnehmung beson-
derer Funktionen eine monatliche Pau-
schale gewährt. Diese beträgt für: 

 
- die / den Vorsitzende/n der Stadtverordneten-

versammlung 
€ 75,00 

 
- Stellvertretende/n Vorsitzende/n der Stadt-

verordnetenversammlung im Vertretungsfall 
€ 40,00 

 
- die/den ehrenamtliche/n I. Stadträtin/Stadtrat 

€  80,00 
 
- die weiteren ehrenamtlichen Stadträtinnen / 

Stadträte 
€ 40,00 

 

-  Ausschussvorsitzende 
€ 40,00 

 
- den / die Ortsvorsteher / in Beberbeck, Fried-

richsdorf 
€ 40,00 

Carlsdorf, Kelze, Schöneberg 
€ 55,00 

Hombressen, Hümme 
€ 65,00 

 
-  Fraktionsvorsitzende Grundbetrag € 40,00, je 

weiteres Mitglied € 5,00 
 
Der Anspruch auf die Pauschale entsteht am 
Beginn des Kalendermonats, in dem die eh-
renamtlich Tätigen die besondere Funktion 
antreten. Er erlischt mit Ablauf des Kalender-
monats, in dem sie aus der Funktion ausschei-
den. 
 
(4) Wer den / die Bürgermeister / in vertritt, 

erhält für jeden Kalendertag der Vertre-
tung neben dem Ersatz des Verdienstaus-
falles, der Fahrtkosten und der Aufwands-
entschädigung nach Abs. 3 eine Auf-
wandsentschädigung von € 30,-- je Ka-
lendertag. 

 
(5) Nehmen ehrenamtlich Tätige mehrere 

Funktionen wahr, für die Anspruch auf 
Entschädigung nach Abs. 3 besteht, so 
stehen ihnen die Entschädigungen für alle 
Funktionen zu. 

 
 

§ 4 
Fraktionssitzungen 

 
(1) Ehrenamtlich Tätige - mit Ausnahme der 

Mitglieder der Ortsbeiräte - erhalten für die 
Teilnahme an Fraktionssitzungen Ersatz 
des Verdienstausfalles und der Fahrtkos-
ten gemäß §§ 1 und 2. 

 
(2) Die Zahl der nach Abs. 1 ersatzpflichtigen 

Fraktionssitzungen wird auf 16 pro Jahr 
begrenzt. 

 
 

§ 5 
Auszahlung der Entschädigungen 

 
(1) Die Entschädigungen nach § 1 und § 2 

werden halbjährlich nachträglich ausge-
zahlt. 

 
(2) Die Entschädigungen nach § 3 Abs. 3 

werden monatlich nachträglich ausge-
zahlt. 
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(3) Die Entschädigungen nach § 3 Abs. 2 an 
sonstige ehrenamtlich Tätige werden auf 
Antrag nach jeder Sitzung bzw. Veranstal-
tung ausgezahlt. 

 
(4) Die Entschädigungen nach § 3 Abs. 4 

werden nach Ablauf jeder Vertretungszeit 
ausgezahlt. 

 
 

§ 6 
Dienstreisen, Studienreisen 

 
(1) Bei Dienstreisen erhalten ehrenamtlich 

Tätige Ersatz des Verdienstausfalles und 
der Fahrtkosten nach §§ 1 und 2. Weitere 
Reisekosten sind nach dem Hess. Reise-
kostengesetz zu erstatten. 

 
 
(2) Ein Anspruch auf Entschädigung besteht 

nur, wenn das vorsitzende Mitglied der 
Stadtverordnetenversammlung die Dienst-
reise genehmigt hat. Das vorsitzende Mit-
glied der Stadtverordnetenversammlung 
entscheidet über ihre/seine Teilnahme 
selbst. In Zweifelsfällen kann das vorsit-
zende Mitglied die Entscheidung des      
Ältestenrates anrufen.  
Dienstreisen von Mitgliedern des Magis-
trates werden von der Bürgermeisterin 
oder dem Bürgermeister genehmigt. Sie / 
Er entscheidet über ihre oder seine Teil-
nahme selbst. 

 
(3) Für die Teilnahme an Fortbildungsveran-

staltungen im Zusammenhang mit der eh-
renamtlichen Tätigkeit oder dem Mandat 
gilt Abs. 1 entsprechend. Die Genehmi-
gung nach Abs. 2 kann nur versagt wer-
den, wenn die Voraussetzungen des § 35 
a Abs. 4 Satz 2 Hess. Gemeindeordnung 
nicht vorliegen. 

 
 

§ 7 
Unübertragbarkeit, Unverzichtbarkeit 

 
Die Ansprüche auf die in den §§ 1 bis 3 und 5 
geregelten Bezüge sind nicht übertragbar. Auf 
die Aufwandsentschädigung kann weder ganz 
noch teilweise verzichtet werden. 


